	Thema: Entgeltabrechnung
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der Stadt Oldenburg (Oldb)


	Fach: Lernfeld 1

	Datum: 
	Lehrkraft: Rabin
	Klasse: HHe



Arbeitsaufträge für alle Stammgruppen (23.02.) mit gleicher Ausgangssituation (Claudia Schmidt):

1. Berechnen Sie gemeinsam in Ihrer Gruppe die Sozialversicherungsabzüge aus. Wie viel Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung muss Frau Schmidt zahlen?

2. Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge von Claudia Schmidt insgesamt? 

3. Berechnen Sie die gesamte Summe der steuerlichen Abzüge und der Sozialversicherungsbeiträge.

4. Berechnen Sie das Nettoentgelt und den Auszahlungsbetrag. 

5. Tragen Sie Ihre Ergebnisse mit dem Rechenweg auf der Entgeltabrechnung zunächst mit Bleistift ein, um nachträglich Änderungen zu ermöglichen!
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         Zeit: 15 Minuten

Weitere Hinweise:

- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Stellen nach dem Komma.

- Schreiben Sie die Ergebnisse und den Rechenweg (Dreisatz) auf Karten.

-Schreiben Sie die jeweilige Prozentzahl bei der Kirchensteuer und dem Solidaritätsbeitrag auf der Gehaltsabrechnung dazu.

- Alle Informationen um die Arbeitsaufträge bearbeiten zu können, erhalten Sie in den Expertengruppen und von ihren Mitschülern als Experten.

Groblernziel: Sie sollen grundlegende Kenntnisse über die Rentenversicherung erhalten
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        Zeit: 15 Minuten              Expertengruppen (23.02): [image: image3.wmf]
Expertengruppe 1: Rentenversicherung

Expertengruppe 2: Arbeitslosenversicherung

Expertengruppe 3: Pflegeversicherung

Expertengruppe 4: Krankenversicherung
Sie treffen sich mit Ihren Mitschülern aus den anderen Stammgruppen, die dasselbe Thema bearbeiten, in einer Expertenrunde. Lesen Sie den Informationstext sorgfältig durch, besprechen Sie die Inhalte und beantworten Sie folgende Arbeitsaufträge, indem Sie die Lösungen auf Karten schreiben.

Arbeitsaufträge Expertengruppe 1:

1. Wer ist Träger der Rentenversicherung?

2. Wer ist bei der Rentenversicherung versichert?

3. Welche Leistungen erbringt die Rentenversicherung?

4. Wie hoch liegt der Beitragssatz für die Rentenversicherung?

Stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied der Expertenrunde den Inhalt des Informationsmaterials verstanden hat. Jeder von Ihnen wird später die neuen Erkenntnisse in der jeweiligen Stammgruppe vermitteln.

Informationsblatt:

	Rentenversicherung


Die wichtigsten Träger der Rentenversicherung sind die Arbeiterrentenversicherung (Landesversicherungsanstalten) und die Angestelltenversicherung (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte). 

Pflichtversichert in der Rentenversicherung sind Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. In einigen Fällen sind auch Selbstständige pflichtversichert (z.B. selbstständige Handwerksmeister). Beamte hingegen und geringfügige Beschäftigte mit einem monatlichen Verdienst bis zu 400€ sind grundsätzlich versicherungsfrei.

Die Leistungen der Rentenversicherung werden hauptsächlich durch die Beiträge der Beitragszahler finanziert, wobei Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag je zur Hälfte tragen. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2006 bei 19,5 Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes. Die Beitragsbemessungsgrenze
 liegt in Westdeutschland bei 5250€ Bruttoverdienst monatlich und in Ostdeutschland bei 4400€ Bruttoverdienst monatlich. Für die Rentenversicherung hat der sogenannte „Generationsvertrag“ Gültigkeit, das heißt, dass von den laufenden Beiträgen auch die laufenden Renten bezahlt werden.

Zu den Leistungen der Rentenversicherung zählt in erster Linie die Zahlung von Altersrenten. Jedoch sichert die Rentenversicherung auch die finanziellen Folgen einer verminderten Erwerbsfähigkeit und den Tod eines Ehepartner bzw. Elternteils (z.B. Witwen-/Witwer- und Waisenrente) weitestgehend ab. Zudem finanziert die Rentenversicherung die Rehabilitation ihrer Mitglieder, das heißt, die mögliche Wiederherstellung der Arbeitskraft nach Krankheit oder Behinderung.

Groblernziel: Sie sollen grundlegende Kenntnisse über die Arbeitslosenversicherung erhalten
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        Zeit: 15 Minuten              Expertengruppen (23.02): [image: image5.wmf]
Expertengruppe 1: Rentenversicherung

Expertengruppe 2: Arbeitslosenversicherung

Expertengruppe 3: Pflegeversicherung

Expertengruppe 4: Krankenversicherung
Sie treffen sich mit Ihren Mitschülern aus den anderen Stammgruppen, die dasselbe Thema bearbeiten, in einer Expertenrunde. Lesen Sie den Informationstext sorgfältig durch, besprechen Sie die Inhalte und beantworten Sie folgende Arbeitsaufträge, indem Sie die Lösungen auf Karten schreiben.

Arbeitsaufträge Expertengruppe 2:

1. Wer ist Träger der Arbeitslosenversicherung?

2. Wer ist bei der Arbeitslosenversicherung versichert?

3. Welche Leistungen erbringt die Arbeitslosenversicherung?

4. Wie hoch liegt der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung?

Stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied der Expertenrunde den Inhalt des Informationsmaterials verstanden hat. Jeder von Ihnen wird später die neuen Erkenntnisse in der jeweiligen Stammgruppe vermitteln.

Informationsblatt:

	Arbeitslosenversicherung


Die Arbeitslosenversicherung ist eine Pflichtversicherung, das heißt, dass alle Personen die einer bezahlten Beschäftigung nachgehen, versichert sind (Arbeiter, Angestellte, Auszubildende). Eine Ausnahme von dieser Pflichtversicherung besteht jedoch zum Beispiel für Beamte, Soldaten oder Rentner.

Der Träger der Arbeitslosenversicherung ist die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg mit ihren örtlichen Agenturen für Arbeit.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt. Die Beitragshöhe liegt im Jahr 2006 bei 6,5 Prozent. Jedoch gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze1, die identisch mit der Grenze der Rentenversicherung ist und in Westdeutschland bei 5250€ Bruttoverdienst monatlich liegt und in Ostdeutschland bei 4400€ Bruttoverdienst monatlich. 

Die vielfältigen Leistungen der Arbeitslosenversicherung lassen sich in die Bereiche „Unterstützung zur Integration der Menschen in Arbeitsverhältnissen“ und „Finanzielle Absicherung während der Arbeitslosigkeit“ einteilen. Dabei erhalten sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. So erhält beispielsweise ein Arbeitnehmer Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber erhalten beispielweise finanzielle Unterstützung bei der Einstellung von Arbeitnehmern. 

Groblernziel: Sie sollen grundlegende Kenntnisse über die Pflegeversicherung erhalten
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        Zeit: 15 Minuten              Expertengruppen (23.02): [image: image7.wmf]
Expertengruppe 1: Rentenversicherung

Expertengruppe 2: Arbeitslosenversicherung

Expertengruppe 3: Pflegeversicherung

Expertengruppe 4: Krankenversicherung
Sie treffen sich mit Ihren Mitschülern aus den anderen Stammgruppen, die dasselbe Thema bearbeiten, in einer Expertenrunde. Lesen Sie den Informationstext sorgfältig durch, besprechen Sie die Inhalte und beantworten Sie folgende Arbeitsaufträge, indem Sie die Lösungen auf Karten schreiben.

Arbeitsaufträge Expertengruppe 3:

1. Wer ist Träger der Pflegeversicherung?

2. Wer ist bei der Pflegeversicherung versichert?

3. Welche Leistungen erbringt die Pflegeversicherung?

4. Wie hoch liegt der Beitragssatz zur Krankenversicherung für Frau Schmidt?

5. Was hat sich bei der Pflegeversicherung 2005 für den Arbeitnehmer in Bezug auf die Beitragssatz verändert?

Stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied der Expertenrunde den Inhalt des Informationsmaterials verstanden hat. Jeder von Ihnen wird später die neuen Erkenntnisse in der jeweiligen Stammgruppe vermitteln.
Informationsblatt:

	Pflegeversicherung


Als letzter Zweig der Sozialversicherung ist 1995 die soziale Pflegeversicherung für die rund zwei Millionen Menschen in Deutschland geschaffen worden, die auf Betreuung und Unterstützung angewiesen sind. Alle Personen, die bei einer Krankenversicherung Mitglied sind, gehören einer sozialen Pflegeversicherung verpflichtend an.

Träger der Pflegeversicherung sind die sogenannten Pflegekassen, die den Krankenkassen angeschlossen sind.

Die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung orientiert sich an den gesetzlichen Krankenkassen, das heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je die Hälfte des Beitrags (1,7 % des Bruttoverdienstes). Seit dem 01.01.2005 müssen kinderlose Versicherte über 23 Jahre) einen Beitragszuschlag von 0,25% bezahlen. Das heißt, dass der Arbeitnehmeranteil auf 1,1% ansteigt, der Arbeitgeberanteil jedoch bei 0,85% bleibt. Die Beitragsbemessungsgrenzen1 (3562,50€ monatlicher Bruttoverdienst) und die Versicherungspflichtgrenzen (3937,50€ monatlicher Bruttoverdienst) sind bei beiden Versicherungen identisch. Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer, welche die Versicherungspflichtgrenze von 3937,50€ monatlich überschreiten, von der Versicherungspflicht befreit sind. 

Mit Hilfe der Pflegeversicherung wird das Risiko der Pflegebedürftigkeit finanziell abgesichert. Zum Leistungsumfang zählen Sachleistungen ( Übernahme von Kosten für die ambulante Pflegedienste) und Geldleistungen (Zuschuss für pflegende Angehörige, Nachbarn oder Freunde). 

Groblernziel: Sie sollen grundlegende Kenntnisse über die Krankenversicherung erhalten
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        Zeit: 15 Minuten              Expertengruppen (23.02): [image: image9.wmf]
Expertengruppe 1: Rentenversicherung

Expertengruppe 2: Arbeitslosenversicherung

Expertengruppe 3: Pflegeversicherung

Expertengruppe 4: Krankenversicherung

Sie treffen sich mit Ihren Mitschülern aus den anderen Stammgruppen, die dasselbe Thema bearbeiten, in einer Expertenrunde. Lesen Sie den Informationstext sorgfältig durch, besprechen Sie die Inhalte und beantworten Sie folgende Arbeitsaufträge, indem Sie die Lösungen auf Karten schreiben.

Arbeitsaufträge Expertengruppe 4:

1. Wer ist Träger der Krankenversicherung?

2. Wer ist bei der Krankenkasse versichert?

3. Welche Leistungen erbringt die Krankenversicherung?

4. Wie hoch liegt der Beitragssatz zur Krankenversicherung für Frau Schmidt?

5. Was hat sich bei der Krankenversicherung 2005 für den Arbeitnehmer in Bezug auf den Beitragssatz verändert?

Stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied der Expertenrunde den Inhalt des Informationsmaterials verstanden hat. Jeder von Ihnen wird später die neuen Erkenntnisse in der jeweiligen Stammgruppe vermitteln.

Informationsblatt:

	Krankenversicherung


Für Arbeiter, Angestellte, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner und Studenten besteht eine Versicherungspflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung. Somit sind ca. 90% der Bevölkerung in Deutschland gesetzlich krankenversichert. Arbeitnehmer, welche die Versicherungspflichtgrenze von 3937, 50€ monatlichen Bruttoverdienst überschreiten, sind von der Versicherungspflicht befreit und können eine private Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Unabhängig von dieser Grenze können sich auch z.B. Selbstständige und Beamte statt der gesetzlichen Versicherung auch in einer privaten Krankenversicherung versichern lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehepartner und Kinder eines Mitgliedes beitragsfrei versichert (Familienversicherte)

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es keinen einheitlichen Träger, sondern 8 Kassenarten. Zu den 8 Trägern gehören:

Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), Angestellten-Krankenkassen (DAK), Arbeiter-Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen (BKK), Innungskrankenkassen, Landwirtschaftliche Krankenkassen, Bundesknappschaft, Seekrankenkassen.

Versicherte können selbst wählen, bei welcher Krankenkasse sie sich versichern wollen. Die Beitragssätze der Krankenkassen unterscheiden sich voneinander und liegen durchschnittlich bei ca. 13,6%. Der Beitrag wird je zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt. Ab dem 01.07.2005 gibt es einen Zusatzbeitrag für Versicherte der Krankenversicherung in Höhe von 0,9% für Zahnersatz und Krankengeld. Die Beitragsbemessungsgrenze1 liegt wie bei der Pflegeversicherung bei 3562,50€ monatlicher Bruttoverdienst. 

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen Krankenkassen beinhalten Sachleistungen (z.B. Medikamente,), Dienstleistungen (z.B. ärztliche Behandlung) und Geldleistungen (z.B. Krankengeld).

� Grundsätzlich gilt, dass die Beiträge in der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung" \o "Sozialversicherung" �Sozialversicherung� prozentual vom Bruttolohn erhoben werden. Die Beiträge steigen daher mit dem Bruttolohn. Ist der Bruttolohn höher als die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung, wird zur Beitragsberechnung nur die Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Sozialversicherungszweigs herangezogen. Der Teil des Bruttolohns, der die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, wird nicht berücksichtigt


1 Grundsätzlich gilt, dass die Beiträge in der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung" \o "Sozialversicherung" �Sozialversicherung� prozentual vom Bruttolohn erhoben werden. Die Beiträge steigen daher mit dem Bruttolohn. Ist der Bruttolohn höher als die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung, wird zur Beitragsberechnung nur die Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Sozialversicherungszweigs herangezogen. Der Teil des Bruttolohns, der die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, wird nicht berücksichtigt





1 Grundsätzlich gilt, dass die Beiträge in der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung" \o "Sozialversicherung" �Sozialversicherung� prozentual vom Bruttolohn erhoben werden. Die Beiträge steigen daher mit dem Bruttolohn. Ist der Bruttolohn höher als die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung, wird zur Beitragsberechnung nur die Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Sozialversicherungszweigs herangezogen. Der Teil des Bruttolohns, der die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, wird nicht berücksichtigt
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